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Die Ziele der modernen Gewässerunterhaltung sind vielfältig. Neben der Sicherstellung des ordnungsgemä-
ßen Wasserabflusses müssen auch die Ökologie und Hochwasserschutzbelange berücksichtigt werden. Auch 
wenn die ökologischen Belange bei der Gewässerunterhaltung zunehmend und zu Recht in den Vordergrund 
rücken, bleibt die maschinelle Gewässerunterhaltung  in Flachlandgewässern unverzichtbar, um den Abfluss 
und den Hochwasserschutz sicherzustellen. Das vorliegende Merkblatt liefert Anleitungen zur Unterhaltung 
von Fließgewässern bis 10 Meter Sohlenbreite und betont die Bedeutung nachhaltiger und naturnaher Pflege, 
um die Gewässerökologie zu wahren.
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Die Forstwirtschaft ist der bedeutsamste Nutzer unserer Waldflächen. Viele forstliche 
Maßnahmen, ob Waldbegründung, Pflege, Holzernte oder Bau und Unterhaltung von 
Forstwegen, wirken sich direkt und indirekt auch auf die Fließgewässer aus. Die Forst-
wirtschaft hat damit einen wesentlichen Einfluss auf den wasserwirtschaftlichen und 
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Vorwort  1 

Gewässerunterhaltung ist kein Selbstzweck! Sie hat heute verschiedenste Ziele zu bedienen. 2 

Früher war der zügige Wasserabfluss das fast alleinige Ziel, um gewisse Flächennutzungen an den 3 

Gewässern zu intensivieren (z. B. Landwirtschaft) oder erst möglich zu machen (z. B. Bebauung, Ge-4 

werbe, Industrie). Insbesondere die EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) und die Hochwasserrisi-5 

komanagement-Richtlinie (EG-HWRL) haben noch ökologische Belange (zusätzlich zur EG-WRRL 6 

noch FFH-Richtlinie, Biotop- und Artenschutz, Naturschutzverordnungen, …) und den Hochwasser-7 

schutz gleichrangig hinzuaddiert. 8 

Gewässerunterhaltung ist somit heute zu einem komplexen System geworden. Dadurch, dass Unter-9 

haltungsarbeiten heute weitestgehend maschinell ausgeführt werden, müssen dem Unterhaltungs-10 

pflichtigen nicht nur die ökologischen Zusammenhänge des Lebensraums Fließgewässer, sondern 11 

auch die unmittelbaren Auswirkungen der dabei eingesetzten Maschinen und Geräte bekannt sein. 12 

Das vorliegende Merkblatt DWA-M 625 löst das bisherige DVWK-Merkblatt 224 aus dem Jahr 1992 ab. 13 

Die dort bereits getroffene Feststellung: „Jedes Gewässer ist ein Individuum“ bleibt jedoch unverändert 14 

bestehen. 15 

Dieses Merkblatt soll Anregungen und Hinweise geben, aber dem Unterhaltungspflichtigen nicht die 16 

Entscheidung für das einzelne Gewässer abnehmen, da dieser die Auswirkungen der Unterhaltung auf 17 

sein „Individuum“ am besten abschätzen kann. Dieses Merkblatt soll eine Entscheidungshilfe für die 18 

Unterhaltungspflichtigen sowie deren Aufsichtsbehörden sein, darüber hinaus aber auch an alle für die 19 

Unterhaltung zuständigen Verbände, Ingenieurbüros, Firmen, Fachleute und weiteren Einzelpersonen. 20 

Änderungen 21 

Gegenüber dem Merkblatt DVWK-M 224/1992 wurden im Merkblatt DWA-M 625 folgende Änderungen 22 

vorgenommen: 23 

a) Anpassung an die europäische Normung und zwischenzeitlich eingetretene Veränderungen hin-24 

sichtlich Gesetzen und Verordnungen; 25 

b) Aktualisierung und Neufassung der Ausführungen zum Maschinen- und Geräteeinsatz; 26 

c) Neu aufgenommen: Beispiele aus der Praxis, Alternativen und Ergänzungen zur maschinellen Ge-27 

wässerunterhaltung. 28 

Riegel, im Dezember 2024 Bernd Walser 29 

In diesem Merkblatt werden, soweit wie möglich, geschlechtsneutrale Bezeichnungen für personen-30 

bezogene Berufs- und Funktionsbezeichnungen verwendet. Sofern dies nicht möglich ist, wird die 31 

weibliche und die männliche Form verwendet. Ist dies aus Gründen der Verständlichkeit nicht möglich, 32 

wird nur eine von beiden Formen verwendet. Alle Informationen beziehen sich aber in gleicher Weise 33 

auf alle Geschlechter. 34 

Frühere Ausgaben 35 

Ersetzt mit Erscheinen des Weißdrucks Merkblatt DVWK-M 224/1992 36 
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DWA-Klimakennung 1 

Im Rahmen der DWA-Klimastrategie werden Arbeits- und Merkblätter mit einer Klimakennung aus-2 

gezeichnet. Über diese Klimakennung können Anwendende des DWA-Regelwerks schnell und einfach 3 

erkennen, in welcher Intensität sich eine technische Regel mit dem Thema Klimaanpassung und Kli-4 

maschutz auseinandersetzt. Das vorliegende Merkblatt wurde wie folgt eingestuft: 5 

KA0 = Das Merkblatt hat keinen Bezug zur Klimaanpassung 6 

KS0 = Das Merkblatt hat keinen Bezug zu Klimaschutzparametern 7 

Einzelheiten zur Ableitung der Bewertungskriterien sind im „Leitfaden zur Einführung der Klimaken-8 

nung im DWA-Regelwerk“ erläutert, der online unter www.dwa.info/klimakennung verfügbar ist. 9 

Frist zur Stellungnahme 
 

Dieses Merkblatt wird bis zum 
 

30. April 2025 
 

zur Diskussion gestellt. Für den Zeitraum des öffentlichen Beteiligungsverfahrens  
kann der Entwurf kostenfrei im DWA-Entwurfsportal (DWA-direkt):  

www.dwa.info/entwurfsportal eingesehen werden.  

Dort und unter www.dwa.info/Stellungnahmen-Entwurf 
finden Sie eine digitale Vorlage für Ihre Stellungnahme. 

Hinweis zur Abgabe von Stellungnahmen 
Stellungnahmen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens (Ergänzungen, Änderungen oder Ein-
sprüche zum Entwurf einer Regelwerkspublikation, Gelbdruck) können von der DWA urheber-
rechtlich verwertet werden. Mit der Abgabe einer Stellungnahme räumt die stellungnehmende 
Person der DWA die Nutzungsrechte an etwaigen schutzfähigen Inhalten ihrer Stellungnahme 

unentgeltlich zeitlich, räumlich sowie inhaltlich unbeschränkt ein. Die stellungnehmende Person 
wird in der Publikation nicht namentlich genannt. 

Stellungnahmen sind zu richten – gerne auch per E-Mail – an:  
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) 

Theodor-Heuss-Allee 17 
53773 Hennef 

soelter@dwa.de VORSCHAU
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Dieses Merkblatt wurde von der DWA-Arbeitsgruppe GB-2.14 „Methoden und ökologische Auswirkun-2 

gen der maschinellen Gewässerunterhaltung“ im Auftrag des DWA-Hauptausschusses „Gewässer 3 

und Boden“ (HA GB) im DWA-Fachausschuss GB-2 „Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern“ 4 

erarbeitet. 5 
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wässerunterhaltung“ gehören folgende Mitglieder an: 7 
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SCHÖLER, Bruno Dipl.-Ing. agr., Landwirtschaftsdirektor, ehemals Landwirt-

schaftskammer NRW, Köln  
STANISAK, Mareike Dr. rer. nat., Dipl.-Biol., Landesverband der Wasser- und Boden-

verbände Schleswig-Holstein, Westerrönfeld 
ZAHN, Steffen Dipl.-Fischereiing., Institut für Binnenfischerei e. V., Abteilung 

Fisch- und Gewässerökologie, Potsdam  
  
Als Gäste haben mitgewirkt: 
ANDRESEN, Godber-Paul Dipl.-Biol., Landesverband der Wasser- und Bodenverbände 

Schleswig-Holstein, Westerrönfeld 
MATZ, Claudia Landestalsperrenverwaltung Sachsen, Dresden 
  8 
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Dem DWA-Fachausschuss GB-2 „Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern“ gehören folgende 1 

Mitglieder an: 2 

SCHRENK, Georg  Dipl.-Geogr., Geoökologische Beratung, Grafschaft  
(Kommissarischer FA-Obmann) 

FRÖHLICH, Klaus  Rechtsanwalt, Kanzlei Fröhlich, Lehrbeauftragter für Umweltrecht an 
der Universität Duisburg-Essen, Berlin 

MEUER, Thomas Dipl.-Ing. (FH), Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Montabaur 
NIEMANN, André Univ. Prof. Dr.-Ing., Universität Duisburg-Essen, Institut für Wasserbau 

und Wasserwirtschaft, Zentrum für Wasser- und Umweltforschung, Es-
sen 
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Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg 

PATT, HeinZ Univ. Prof. a. D., Dr.-Ing. habil., Sachverständigenbüro Professor Patt & 
Partner, Bonn 

SCHACKERS, Bernd Dipl.-Ing. (FH), UIH Planungsbüro, Landschaftsarchitekten Figura-
Schackers PartGmbB, Höxter 

SEMRAU, Mechthild Dipl.-Ing., Emschergenossenschaft/Lippeverband, Abt. Fluss und Land-
schaft, Essen 

STENZEL, Oliver Dipl.-Ing., Technischer Direktor, Regierungspräsidium Freiburg, Außen-
stelle Donaueschingen, Landesbetrieb Gewässer, Referat Planung und 
Bau Gewässer erster Ordnung, Hochwasserschutz, Donaueschingen 

STOWASSER, Andreas Dr.-Ing., Geschäftsführer, Stowasserplan GmbH & Co KG, Radebeul 
WALSER, Bernd Dipl.-Ing. (FH), Flussmeister, Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 

Umwelt – Landesbetrieb Gewässer, Betriebshof Riegel, Riegel 
ZAUSIG, Jörg Dr., Geschäftsführer, GeoTeam Gesellschaft für angewandte Geoökolo-

gie und Umweltschutz mbH, Naila 
ZOBER, Steffen Dipl.-Geogr., Geschäftsführer, Gemeinnützige Fortbildungsgesellschaft 

für Wasserwirtschaft und Landschaftsentwicklung (GFG) mbH, Mainz 
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BREUER, Lutz M. Sc., Hennef 
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Hinweis für die Benutzung 
Dieses Merkblatt ist das Ergebnis ehrenamtlicher, technisch-wissenschaftlicher/wirtschaftlicher 
Gemeinschaftsarbeit, das nach den hierfür geltenden Grundsätzen (Satzung, Geschäftsordnung der 
DWA und dem Arbeitsblatt DWA-A 400) zustande gekommen ist. Für ein Merkblatt besteht eine 
tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig ist. 

Jeder Person steht die Anwendung des Merkblatts frei. Eine Pflicht zur Anwendung kann sich aber 
aus Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben. 

Dieses Merkblatt ist eine wichtige, jedoch nicht die einzige Erkenntnisquelle für fachgerechte  
Lösungen. Durch seine Anwendung entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes  
Handeln oder für die richtige Anwendung im konkreten Fall; dies gilt insbesondere für den sach- 
gerechten Umgang mit den im Merkblatt aufgezeigten Spielräumen. 

Normen und sonstige Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum stehen 
Regeln der DWA gleich, wenn mit ihnen dauerhaft das gleiche Schutzniveau erreicht wird. 

1 Anwendungsbereich 2 

Vor allem die ausgebauten Fließgewässer werden heute fast ausschließlich maschinell unterhalten. 3 

In den Niederungsgebieten ist diese Art der Gewässerunterhaltung teilweise sehr intensiv und greift 4 

damit erheblich in die Lebensgemeinschaften der Gewässer ein. 5 

Die geänderten europäischen und nationalen gesetzlichen Regelungen erforderten von den Unterhal-6 

tungspflichtigen ein Umdenken. Zwar ist nach wie vor der Hochwasserschutz zu gewährleisten, bei 7 

der Ausführung der Gewässerunterhaltung, die in der Regel immer auch mit einem Eingriff verbunden 8 

ist, dürfen dadurch jedoch weder die Ziele zur Erreichung des guten ökologischen Zustands der Ge-9 

wässer noch die Belange des Natur- und Artenschutzes dauerhaft gefährdet werden. 10 

Im Merkblatt werden die erforderlichen Arbeiten und die gebräuchlichsten Arbeitsgeräte zum Mähen, 11 

Krauten und Räumen der Gewässer und ihre Auswirkungen auf die Lebensgemeinschaften der Ge-12 

wässer beschrieben. Vor allem Art, Zeitpunkt und Häufigkeit der Unterhaltungsmaßnahmen und die 13 

individuellen Auswirkungen der jeweils eingesetzten Maschinen und Geräte sind hier von entschei-14 

dender Bedeutung zur Beurteilung und Minimierung möglicher Eingriffe.  15 

In diesem Merkblatt wird schwerpunktmäßig die Unterhaltung von Fließgewässern des Flachlands bis 16 

etwa 10 m Sohlenbreite beschrieben, wendet sich dabei vor allem an die Unterhaltungspflichtigen und 17 

möchte Empfehlungen und Hinweise geben, wie der Spagat zwischen Hochwasserschutz und Gewäs-18 

serökologie in der täglichen Ausführung der Gewässerunterhaltung gelingen kann und welchen Mög-19 

lichkeiten zeitlich, räumlich und nach Arbeitsweise der eingesetzten Maschinen zur Verfügung stehen, 20 

die Unterhaltungsmaßnahmen zu modifizieren.  21 
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Die Ziele der modernen Gewässerunterhaltung sind vielfältig. Neben der Sicherstellung des ordnungsgemä-
ßen Wasserabflusses müssen auch die Ökologie und Hochwasserschutzbelange berücksichtigt werden. Auch 
wenn die ökologischen Belange bei der Gewässerunterhaltung zunehmend und zu Recht in den Vordergrund 
rücken, bleibt die maschinelle Gewässerunterhaltung  in Flachlandgewässern unverzichtbar, um den Abfluss 
und den Hochwasserschutz sicherzustellen. Das vorliegende Merkblatt liefert Anleitungen zur Unterhaltung 
von Fließgewässern bis 10 Meter Sohlenbreite und betont die Bedeutung nachhaltiger und naturnaher Pflege, 
um die Gewässerökologie zu wahren.
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Hinweis zur Abgabe von Stellungnahmen
Stellungnahmen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens (Ergänzungen, Änderungen
oder Einsprüche zum Entwurf einer Regelwerkspublikation, Gelbdruck) können von 
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